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V. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 55 Inkrafttreten 

Diese Gemeindeordnung tritt nach ihrer Annahme durch die Stimmberechtigten an der Ur­
nenabstimmung und nach der Genehmigung durch den Regierungsrat am 1. Dezember 
2025 in Kraft. 

Art. 56 Aufhebung früherer Erlasse 

Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gemeindeordnung wird die Gemeindeordnung 
vom 13. Juni 2021 mit den seitherigen Änderungen aufgehoben. 

Art. 57 Übergangsregelungen 

1 Bis zum Ende der Amtsdauer 2026 besteht der Gemeinderat mit Einschluss der Präsidentin
bzw. des Präsidenten aus acht Mitgliedern. 
2 Bis zum Ende der Amtsdauer 2026 besteht die Sozialbehörde als eigenständige Kommis­
sion weiter. 
3 Die Erneuerungswahlen für die Amtsdauer 2026-2030 werden nach den Bestimmungen 
der vorliegenden Gemeindeordnung durchgeführt. 

Genehmigung des Regierungsrats 

Die vorstehende Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Fällanden wurde an der Ur­
nenabstimmung vom 28. September 2025 angenommen. 

F�e Ge
;

e Fällanden 

Tli�\ lMlner 
Gemeindepräsident 

�ff-
Leta �o� Moser 
Gemeindeschreiberin 

Änderungsnachweis 

Version Änderungsbeschrieb Artikel Beschluss/Datum 

1.0 Erlass Verordnung (Einheits- Alle Urnenabstimmung vom 
gemeinde) 13.06.2021 

2.0 Totalrevision 4, 6, 14, 16, 23, Urnenabstimmung vom 
26, 27, 28, 33, 28.09.2025 
34, 35, 37, 38, 
alt 41 ff., 42, 44, 
46, 55, 56, 57 

Durch den Regierungsrat am 19. November 2025 mit Beschluss Nr. 1170 genehmigt.


